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Bezirksregierung Münster    48128 Münster 

Dienstgebäude und 
Lieferanschrift: 

Domplatz 1-3 
48143 Münster 
Telefon: 0251 411-0 
Telefax: 0251 411-2525 
Poststelle@brms.nrw.de 
www.brms.nrw.de 
 
ÖPNV - Haltestellen: 

Domplatz: Linien 1, 2, 10, 11, 
12, 13, 14, 22 
Bezirksregierung II: 
(Albrecht-Thaer-Str. 9) 
Linie 17 

Konto der Landeskasse: 
WestLB AG 

BLZ:    400 500 00 
Konto: 61 820 
IBAN : DE65 4005 0000 0000 
0618 20 
BIC :    WELADE3M 

Bürgertelefon: 
0251 411 – 4444 

Schultelefon: 
0251 411 - 4113 

Grünes Umweltschutztelefon:
0251 411 – 3300 

Aktenzeichen: 

12.03 mi  
 
 
 
Auskunft erteilt: 

Frau Middel 
 

Durchwahl: 
411-1151 , ? 

Telefax: 411-81151 
Raum: 17 , ? 

E-Mail: 

rosemarie.middel 
@brms.nrw.de 
 

Leitungen der 
Berufskollegs, Gymnasien 
Realschulen, Gesamtschulen, 
Hauptschulen, Förderschulen 
Weiterbildungskollegs 
 
des Bezirks 
 
 
 
Schulwanderungen und Schulfahrten; 
Zuteilung und Bewirtschaftung des Reisekostenkontingents 2011 
 
Mein Schreiben vom 19.07.2010 - Az.: 12.3 - 

Anlagen:  Antrag auf Erstattung  
    Jeweilige Kontingentliste,  

nur per E-Mail veröffentlicht 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes Nordrhein-
Westfalen hat mir für das Haushaltsjahr 2011 die Haushaltsmittel für 
Reisekostenvergütungen aus Anlass von Schulwanderungen und Schul-
fahrten zugewiesen und gleichzeitig darauf hingewiesen, dass das ver-
einfachte Erstattungsverfahren weiterhin anzuwenden ist.  
 
 
Für Ihre Schule stehen die aus der beigefügten Liste ersichtlichen Mittel 
für die Erstattung von Reisekosten der Lehrkräfte aus Anlass der Teil-
nahme an den o.g. Schulveranstaltungen bereit. 
 
Um eine gleichmäßige Bewirtschaftung sicherzustellen, wurden die ver-
fügbaren Mittel wie bereits im Haushaltsjahr 2010 in allen Schulformen 
auf der Basis der Zahl der Schülerinnen und Schüler (ASD 2010/2011) 
auf die Schulen aufgeteilt. Bei den Förderschulen richten sich die Rei-
sekostenmittel nach der Zahl der ungerundeten Grundstellen an öffentli-
chen Schulen, deren Lehrerinnen und Lehrer Bedienstete des Landes 
sind. Bei den Berufskollegs fließen die Teilzeit-/Vollzeitstellen in das Er-
gebnis mit ein. 
 
Das Ihnen mitgeteilte Kontingent ist bindend und darf nicht überschritten 
werden. Ich weise darauf hin, dass diese Information keinen Rechtsan-
spruch – auch nicht nach den Grundsätzen des Vertrauensschutzes -
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Beträge auch tatsächlich in dieser Höhe zur Verfügung gestellt werden.  
 
Ein Formular, mit dem das Kontingent bei mir angefordert werden kann, 
habe ich beigefügt.  
Bitte reichen Sie Ihre Mittelanforderung bereits jetzt oder spätestens 
bis zum 15.11.2011 ein. 
Fehlanzeige ist erforderlich.  
 
 
Die Modalitäten zur Beantragung und Erstattung von Schulwanderfahr-
ten sind im  „Merkblatt zu Schulwanderungen und Schulfahrten (Stand 
Juli 2009)“ bereits erläutert worden. 
 
Damit Reisekostenansprüche der Lehrkräfte nicht verjähren (Aus-
schlussfrist von 6 Monaten) weise ich nochmals darauf hin, dass sofort 
nach Durchführung einer Fahrt die Lehrkräfte ihre Reisekostenanträge 
bei der Schulleitung einreichen sollten. 
 
 
Für Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung und verbleibe 
mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
gez. Middel 


